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1
Einleitung

Die öffentliche Auseinandersetzung um die
Rolle des Arbeitsrechts ist politisch hoch
aufgeladen und durch kontroverse Argu-
mentation gekennzeichnet. Angesichts der
Bedeutung der Problematik verwundert,
dass diese Diskussion zum einen bislang
häufig ohne Berücksichtigung empirischer
Erkenntnisse verlief. Zum anderen be-
schränken sich theoretische Betrachtungen
der Problematik derzeit überwiegend noch
auf makroökonomische und juristische
Analysen. Diese Analysen lassen jedoch
aufgrund einer fehlenden Mikrofundie-
rung über den direkten Schluss von den
rechtlichen Rahmenbedingungen der Ge-
samtwirtschaft auf den Arbeitsmarkt eine
Reihe von Fragen offen. Nachdem nun ers-
te umfassende empirische Erkenntnisse
zur Wirkung der Arbeitsrechtsreformen
vorliegen (insbesondere: Pfarr u.a. 2005)
und Eingang in die Debatte finden, soll im
vorliegenden Beitrag die theoretische Be-
trachtung der Problemstellung aus der Mi-
kroperspektive der Betriebe im Vorder-
grund stehen. Damit rückt die in der Ar-
beitsmarktdiskussion häufig vernachlässig-
te Ebene der theoretischen Erkenntnisse
zur betrieblichen Personalpolitik in den
Mittelpunkt. Von primärem Interesse ist
dabei, welche Rolle das Arbeitsrecht inner-
halb der Vielzahl unternehmerischer Rah-
menbedingungen spielt, wie die Vorschrif-
ten dort angenommen und eingeschätzt
werden, wo sie wirken sollen und zu wel-
chen Beschäftigungsentscheidungen diese

2
Diskurse zum Arbeitsrecht 

2.1 DIE ARBEITSRECHTLICHE 
DISKUSSION 

Aus juristischer Perspektive werden in den
Fachmedien und in der Rechtssprechung
meist unter Vernachlässigung sozialwissen-
schaftlicher und ökonomischer Erkennt-
nisse Recht, Rechtsprechung und evtl.
Rechtswirklichkeit erörtert. In diesem Dis-
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führen. Diese Perspektive ist geeignet, zen-
trale Zusammenhänge zum Arbeitsrecht
und dessen Wirkungen auf das betriebliche
Handeln aufzuzeigen, entfaltet doch das
Arbeitsrecht erst über die Personalpolitik
seine reale Wirkung.

Nachfolgend sollen zunächst die ver-
schiedenen, die Diskussion dominierenden
Diskurse zum Arbeitsrecht einführend er-
läutert werden. Eine Hinwendung zur be-
trieblichen Personalpolitik in Kapitel 3
zeigt dann, dass die Personalwirtschaftsleh-
re zunächst keine einheitliche Vorstellung
von der personalwirtschaftlichen Rezep-
tion des Arbeitsrechts hat. Mit der Neuen
Institutionenökonomie und dem verhal-
tensorientierten Ansatz werden dazu zwei
einflussreiche, in der personalpolitischen
Fachdiskussion vertretene Sichtweisen be-
trachtet. Darauf aufbauend wird in Kapitel
4 ein Modell für die Rezeption des Arbeits-
rechts durch die Personalpolitik vorgestellt,
das die theoretische Grundlage für das mit
qualitativen Methoden arbeitende For-
schungsprojekt AribA (Arbeitsrecht in der
betrieblichen Anwendung) zur betriebli-
chen Umsetzung von Arbeitsrecht an der
Universität Hamburg bildet.An diese theo-
retischen Zusammenhänge anschließend
werden weitergehende Fragen aufgewor-
fen, die innerhalb einer systematischen
Diskussion über die Wirkung arbeitsrecht-
licher Regulierung auf die betriebliche Pra-
xis entscheidende Erkenntnisgewinne ver-
muten lassen. Ihre Bearbeitung allerdings
kann nicht mehr Aufgabe dieses Beitrags
sein, wie Zusammenfassung und Ausblick
(Kapitel 5) zeigen.
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kurs spielt – stark vereinfacht, die unter-
schiedliche Akzentuierung des Arbeits-
rechts als Schutzrecht von strukturell un-
terlegenen Arbeitnehmern bzw. als Ar-
beitsvertragsrecht für die Akteure auf dem
Arbeitsmarkt eine Rolle. Dieser Diskurs
orientiert sich jedoch in erster Linie an ei-
genen Regeln, was im Interesse des Erhalts
des Rechtssystems als gesellschaftliches
Funktionssystem auch erforderlich ist.
Zwar werden Betriebe mit Hilfe von Recht
aufgebaut und erhalten, sodass das Wirt-
schaftssystem eines funktionierenden
Rechtsrahmens bedarf. Im Sinne der Funk-
tionstüchtigkeit des gesamten Rechtssy-
stems darf dieses jedoch nicht systematisch
durch einzelne wirtschaftliche Aspekte de-
terminiert sein. Stattdessen teilt es mit an-
deren sozialen Systemen typische Grund-
eigenschaften wie Selbstreferenz, Selbster-
zeugung und operative Geschlossenheit. So
erstaunt es nicht, dass die Koppelung von
Arbeitsrecht und Wirtschaftssystem – trotz
der konstitutiven Funktion des Rechts für
die Unternehmen und Marktbeziehungen
– eher lose ist. Im arbeitsrechtlichen Dis-
kurs müssen z. B. beim Kündigungsschutz
andere Aspekte als die der Wirtschaftlich-
keit zur Geltung gebracht werden.

2.2 ARBEITSRECHT IN MAKRO-
ÖKONOMISCHEN ANALYSEN

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die sich
durch Parameter wie Erwerbstätige, Er-
werbslose, Arbeitsvolumen, Einkommen
charakterisiert, ist unbestritten eines der
zentralen Themen der makroökonomi-
schen Analyse, in der – unter Zugrundele-
gung einer Theorie – empirische Aussagen
über den Zusammenhang von aggregier-
ten Daten zum Wirtschaftsleben getroffen
werden. Dabei lassen sich im internationa-
len Vergleich verschiedene Rechtssysteme
bzw. in den Systemen hervorgebrachte
Rechtstatsachen zu dem aggregierten Be-
schäftigungsverhalten (Beschäftigungsni-
veau) und den konjunkturellen Bedingun-
gen in Beziehung setzen.

Auf dieser Makroebene (OECD 2002)
sind die Zusammenhänge von Arbeitsrecht
und Arbeitsmarktlage uneinheitlich. Di-
rekte Beschäftigungseffekte im Sinne eines
generellen Zusammenhang von „Rigidität
des Arbeitsrechts“ und Arbeitslosigkeit
sind kaum nachzuweisen, jedoch im Ein-
zelfall nicht ausgeschlossen. Die rechtli-
chen Vorschriften scheinen moderierend
auf das Beschäftigungsverhalten bei kon-

junkturellen Schwankungen zu wirken. Ein
restriktiver Rechtsrahmen (starker Kündi-
gungsschutz) wirkt demnach verzögernd
sowohl auf das Einstellungs- als auch auf
das Entlassungsverhalten (OECD 1999,
S. 50, 80; erläuternd: Höland 2003, S. 6).
Nachgewiesen sind weiterhin etwa natio-
nale Differenzen bei der Anpassung der Be-
schäftigung an konjunkturelle Verände-
rungen, die als Folge der arbeitsrechtlichen
Rahmenbedingungen in verschiedenen
Ländern interpretiert werden können (Sa-
dowski 2004, S. 4).

Diese Aspekte allein reichen für eine
Beurteilung der personalwirtschaftlichen
Rolle des Arbeitsrechts nicht aus, da eine
Korrelation auf aggregierter Ebene um Er-
klärungen von Zusammenhängen der indi-
viduellen betrieblichen Mikroebene zu er-
gänzen ist. So wäre vorstellbar, dass z. B. ei-
ne rechtlich induzierte Verzögerung zu ei-
nem verantwortlicheren Umgang mit der
Ressource Personal zwingt – letztlich ein
positiver Effekt auf die betriebliche Effizi-
enz.

2.3 ARBEITSRECHT IN DER PERSO-
NALPOLITISCHEN DISKUSSION 

Der Begriff der Personalpolitik selbst ist
nicht einheitlich definiert. Weitere Begriffe
wie Personalmanagement, Personalwesen
etc. bedeuten oftmals Ähnliches, manch-
mal wird mit ihnen ein spezifischer Akzent
gesetzt (Krell 1996). Wir verstehen unter
„Personalpolitik“ die bewusste und ten-
denziell mittel- bis langfristig orientierte
Gestaltung klassischer personalwirtschaft-
licher Funktionsgebiete unter Berücksich-
tigung der Interessen der beteiligten Ak-
teure. Derartige Funktionsgebiete sind 
etwa die Personalbedarfsplanung, die Ar-
beitszeitgestaltung oder die Vertragsgestal-
tung.

In der Fachdiskussion lassen sich ver-
schiedene Strömungen identifizieren, die
sich – oftmals mit erheblichen Überschnei-
dungen – in ihrer Perspektive, ihren
Grundannahmen, ihrer wissenschaftlichen
Methode etc. unterscheiden. In den letzten
Jahren wurde dieser theoretischen Selbst-
bestimmung zunehmend Raum gegeben
(Weber/Kabst 2004). Als prominente und
divergierende Ansätze sind die an der 
Neuen Institutionenökonomie orientierte
„Personalökonomie“ und die verhaltens-
wissenschaftlich orientierte Personalwirt-
schaftslehre zu nennen, auf die im folgen-
den Kapitel näher eingegangen wird.1 In ei-

ner systemtheoretischen Perspektive etwa
würden Rechts- und Wirtschaftssystem als
Funktionssysteme angesehen werden, die
vor allem selbstreferent sind, d.h. sich an
der Grundlage eigener Selbstbeschreibun-
gen und der Beschreibung anderer Lebens-
bereiche orientieren. Diese Funktionssyste-
me „beobachten“ einander in der Logik
und der Art und Weise ihres jeweils eigenen
Operierens.

3
Zwei wissenschaftliche
Perspektiven 

3.1 NEUE INSTITUTIONEN-
ÖKONOMIE UND ARBEITSRECHT 

In der Personalwirtschaftslehre werden mit
der Neuen Institutionenökonomie mi-
kroökonomische Ansätze vertreten, die die
neoklassische Mikroökonomie mit dem
Anspruch einer größeren Wirklichkeits-
nähe weiterentwickeln. Im Gegensatz zum
neoklassischen Grundmodell werden etwa
die aus der Teilnahme an Märkten entste-
henden Kosten, die asymmetrische Infor-
mationsverteilung auf Arbeitsmärkten und
die Rolle der Verfügungsrechte für das
wirtschaftliche Verhalten berücksichtigt
(Richter/Furubotn 1999). Institutionen
sind hierbei Regeln, die das Zusammenle-
ben von Menschen steuern, von der einfa-
chen Absprache bis zum komplexen Regel-
werk.

Drei Teilgebiete sind besonderes ver-
breitet:

(1) Nach dem Transaktionskostenansatz
werden durch die Gründung, Nutzung und
Veränderung von Institutionen reale Res-
sourcen verbraucht, sodass im Rahmen der
Anbahnung, Verhandlung und Kontrolle
von Verträgen entsprechende Transakti-
onskosten entstehen. Je nach institutionel-
lem Arrangement unterscheiden sie sich in
Art und Höhe. Die Höhe der Transaktions-

1 Diese beiden Positionen decken natürlich nicht das
ganze Spektrum ab. Sozialtheoretische Ansätze
wie die Bezugnahme auf Coleman (Matiaske
2004) oder die systemtheoretische Perspektive
(Mayrhofer 1996) stellen weitere Varianten dar,
die für das Verhältnis von Arbeitsrecht und Perso-
nalpolitik von Belang sind.
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kosten bestimmt, ob eine wirtschaftliche
Transaktion über den Markt, im Rahmen
einer Organisation oder in einer Zwi-
schenform getätigt wird.

(2) Der Property-Rights-Ansatz themati-
siert, dass der Umgang mit den knappen
Ressourcen von der Struktur der Verfü-
gungsrechte innerhalb der Gesellschaft ab-
hängt. Diese Verfügungsgewalt wird durch
eine spezifische Ordnung bestimmt. Die
Verfügungsrechte werden von Individuen
wahrgenommen, die unter der Annahme
vollständiger oder auch eingeschränkter
Rationalität den Nutzen aus ihren Verfü-
gungsrechten zu maximieren suchen. So
lassen sich Vorhersagen zum Verhalten der
Individuen aus der Verteilung der Verfü-
gungsrechte ableiten.

(3) Der Principal-Agent-Ansatz: Gerade
bei Arbeitsverträgen sind Informationen
unterschiedlich verteilt: Der Arbeits-
kraftanbieter verfügt teilweise über Infor-
mationsvorsprünge gegenüber der Arbeits-
kraftnachfrage, die Zukunft ist für beide
Seiten unsicher. Die Ausgestaltung eines re-
lationalen Vertrages ist vor allem dann von
Bedeutung, wenn ein oder beide Vertrags-
partner hohe Investitionen getätigt haben,
die bei Abbruch der Beziehung verloren
wären. Diese Situation ermöglicht es op-
portunistischen Vertragspartnern, durch
vertragswidriges Verhalten Vorteile zu er-
zielen. Das Gegenüber kann sich nur in
Maßen wehren, da die Erfüllung relationa-
ler Vereinbarungen nicht eindeutig festzu-
stellen ist. Daher sind Regeln der relationa-
len Verträge so zu fassen, dass sie trotz des
Informationsproblems auf Dauer den In-
teressen beider Seiten gerecht werden. In-
nerhalb der Principal-Agent-Beziehung
gilt es, den Opportunismus des Agenten,
der durch seinen Informationsvorsprung
hinsichtlich der Ausführung seiner Lei-
stung begünstigt wird, durch geeignete An-
reize, wie z. B. Zielvereinbarungen, zu re-
duzieren.

Die ökonomische Analyse des Arbeits-
rechts, wie sie die Neue Institutionenöko-
nomie pflegt, verknüpft explizit rechtliche
Regeln und personalpolitisches Verhalten
auf theoretischer Ebene. Aufgrund des Ab-
straktionsniveaus der Analyse werden Or-
ganisationen oftmals quasi als nutzenma-
ximierende, rationale Individuen gedeutet,
für die Änderungen des Arbeitsrechts im
wesentlichen Änderungen des zu berück-

sichtigenden Datenkranzes darstellen, die
bewertet werden und in die Entscheidun-
gen der Organisation einfließen.

Das Menschenbild des Homo Oecono-
micus als Ausgangspunkt der neueren mi-
kroökonomischen Ansätze geht vereinfa-
chend vor: Menschen verfolgen als selbst-
ständige Akteure die Maximierung ihres
Wohlbefindens. Hierfür wägen sie unter
Berücksichtigung (subjektiver) Wahr-
scheinlichkeiten verschiedene Alternativen
ihres Handelns ab. Dieses beinhaltet weder
unbegrenztes Streben nach Gewinnmaxi-
mierung noch objektive Rationalität. Auch
unterliegt die Informationsverarbeitung
und -gewinnung dem subjektiven Nutzen-
kalkül. Diesbezügliche Entscheidungen ba-
sieren auf der individuellen Nutzenein-
schätzung – sind also ökonomisch deter-
miniert. Den oftmals vorgebrachten Ein-
wänden gegen die schlichten wie
ernüchternden Annahmen beim Modell
des Homo Oeconomicus – bzw. einer Vari-
ante – wird vorrangig methodisch entge-
gengetreten: Ökonomen arbeiteten mit
dem Abstraktionsprinzip, sie machen in ei-
nem Modell vereinfachende Annahmen,
die andere Fragen eliminieren, um den 
(allein) interessierenden Gegenstand be-
trachten zu können.

3.2 DIE VERHALTENSORIENTIERTE
PERSPEKTIVE

Die von vielen FachvertreterInnen in der
Personalwirtschaftslehre vertretene verhal-
tenswissenschaftlich orientierte Perspekti-
ve zeichnet sich durch folgende Eigen-
schaften aus: Fragestellungen werden prob-
lemorientiert entwickelt und Lösungen in-
terdisziplinär gesucht, indem auf die
jeweils geeignetsten Theorien unterschied-
licher Herkunft rekurriert wird. So wird
auch die erforderliche Wissensbasis bereit-
gestellt, die für die oftmals komplexen
Problemstellungen nötig ist. In wissen-
schaftstheoretischer Hinsicht ist diese Per-
spektive am Kritischen Rationalismus ori-
entiert (Martin 2004, S. 202).

In inhaltlicher Hinsicht wird bei dieser
Herangehensweise nach Bedarf auf Model-
le und Theorien zurückgegriffen, in denen
überwiegend die Ebenen Individuum,
Gruppe und Organisation unterschieden
werden: Auf der Individualebene kommt
so etwa den Konstrukten Arbeitszufrieden-
heit und Arbeitsmotivation eine zentrale
Beutung zu. Auf der Gruppenebene sind
beispielsweise Effekte der Zusammenset-

zung von Teams zu nennen, während auf
der Organisationsebene z.B. die Kultur von
Organisationen erörtert wird.

Mit Blick auf das Menschenbild wird in
der verhaltensorientierten Personalwirt-
schaftslehre nicht auf ein einfaches und
einheitliches Modell zurückgegriffen.
Stattdessen werden verschiedene Theorien
herangezogen, um Verhaltensweisen geeig-
net beschreiben und erklären zu können.
Dies gilt etwa für die Formen der Informa-
tionsverarbeitung, für die Zuschreibung
von Ursachen für Phänomene, die von den
betrachteten Individuen vorgenommen
werden, die Gewichtung von gegebenen-
falls widersprüchlichen Informationen, die
Verteilung von Werthaltung oder Persön-
lichkeitstypen. „Psychologische Gesetz-
mäßigkeiten“ sind nicht nur wesentliche
Bestimmungsfaktoren wirtschaftlichen
Handelns, sondern gelten auch für die
Wahrnehmung arbeitsrechtlicher Regelun-
gen (Wißmannn 2003). Wie weit diese
Wirkungen reichen, ist im Wesentlichen
noch ungeklärt. Hier bieten sich mit der
Heiderschen Attributionstheorie (Förster-
ling 1994) oder der Theorie der kognitiven
Dissonanz von Festinger (1978) bewährte
Konzepte der verhaltenswissenschaftlich
geprägten Organisationsforschung zur wis-
senschaftlichen Analyse der zitierten „Ge-
setzmäßigkeiten“ an. Diese unübersichtli-
chen, evtl. auch inkompatiblen Modelle
vom Menschen unterscheiden sich deutlich
vom Menschenbild des Homo Oeconomi-
cus, obwohl durchaus auch Gemeinsam-
keiten existieren: Akteure und ihr Verhalten
sind für das wirtschaftliche Geschehen re-
levant. Sie beurteilen Alternativen vor dem
Hintergrund ihrer Ziele und suchen nach
möglichst vorteilhaften Lösungen.

Während in der Neuen Institutionen-
ökonomie das Recht expliziter Gegenstand
der Analyse ist, ist dies bei den verhaltenso-
rientierten Ansätzen eher implizit der Fall:
„Objektive“ Begebenheiten korrespondie-
ren u.a. mit subjektiven Wahrnehmungen,
die wiederum für das Verständnis des Ver-
haltens der Akteure ausschlaggebend sind.
Das Arbeitsverhältnis selbst wird aus ver-
haltenswissenschaftlicher Sicht als psycho-
logischer Vertrag gesehen, der gegenseitige
Erwartungen enthält und dessen Inhalte
sich im zeitlichen Ablauf dynamisieren. Die
Nähe zum unvollständigen Vertrag ist of-
fensichtlich.

Die stilisierte Gegenüberstellung beider
hier skizzierten wissenschaftlichen Pers-
pektiven abstrahiert von ihren Gemein-
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lichkeiten) zu sein. Da sie jedoch nur einen
Teil ihrer Einstellungen in ihr Verhalten
umsetzen können, weil sie organisatorisch
eingebunden sind, ist diese organisatori-
sche Relation einzubeziehen.

Der in der öffentlichen Diskussion ver-
mittelte Zusammenhang zwischen Arbeits-
recht, dem Verhalten der Akteure in den
Betrieben und der betrieblichen Personal-
politik ist an eine Reihe von expliziten oder
impliziten Annahmen über die Funktions-
weise betrieblicher Personalpolitik und des
Verhaltens der Akteure geknüpft, wie im
folgenden skizziert wird (Bradtke u.a. 2004,
S. 138f.): Innerhalb des Arbeitsrechts sind
insbesondere das Kündigungsschutzgesetz,
das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz sowie das
Betriebsverfassungsgesetz relevant, da die-
se Vorschriften zentrale personalwirt-
schaftliche Aufgabenbereiche tangieren
können. Neben Recht und Rechtsänderun-
gen stellen z. B. technologische Entwick-
lungen, makroökonomische und politische
Entwicklungen, sozialstrukturelle und kul-
turelle Entwicklungen wichtige Umweltva-
riablen der Makro-Ebene dar. In dieser sich
kontinuierlich verändernden Umwelt rea-
gieren Akteure in den Betrieben auf der
Mikro-Ebene auf derartige Einflüsse, so-
fern von ihnen ein entsprechender Hand-
lungsbedarf wahrgenommen wird. Nach-
folgend werden betriebliche Entscheidun-
gen getroffen und umgesetzt, zu denen

beitsrecht beeinflusst werden. Drittens ist
das Problem der Transformation von
grundsätzlicher Verpflichtung zur tatsäch-
lichen Arbeitsleistung zu bewältigen. Hier
greift Recht konkret durch die Existenz von
Regelungen zur Beendigung von Arbeits-
verhältnissen wie insbesondere dem Kün-
digungsschutzgesetz ein. Viertens handelt
es sich bei Personalpolitik auch immer um
das Formulieren, Realisieren, Durchsetzen
und Aushandeln von Interessen sowie das
Ausloten temporärer Koalitionen. Im Mit-
telpunkt stehen dabei insbesondere Macht-
strukturen (Nienhüser 1998; 2003), deren
Basis durch Recht unmittelbar und mittel-
bar beeinflusst wird, indem etwa eine Kün-
digung von Arbeitnehmern unter be-
stimmten Voraussetzungen gesetzlich aus-
geschlossen ist oder die Gestaltung der Be-
schäftigtenstruktur durch z. B. das Teilzeit-
und Befristungsgesetz oder Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz in bestimmte Bah-
nen gelenkt wird.

Ebene 3: Akteure
Auch die Personalpolitik ist das Ergebnis
und die Aggregation individuellen Han-
delns. Um die konkreten Ergebnisse der
Personalpolitik und deren Gründe nachzu-
vollziehen, lohnt es, sich die Ziele und Auf-
gaben der einzelnen Akteure zu vergegen-
wärtigen. Die Akteure innerhalb der Orga-
nisationen berücksichtigen den organisa-
tionalen und systemischen Kontext und
werden dabei von ihren Wahrnehmungen,
Erfahrungen, Werten und Einstellungen
geleitet. Die Ziele der Personalverantwort-
lichen mögen – schon aus Legitimations-
gründen – in weiten Teilen den von Nien-
hüser genannten Zielen der Personalpolitik
entsprechen. Jedoch existieren hierbei be-
stimmte Verhaltensspielräume insbeson-
dere auf Basis des kollektiven Arbeitsrechts
(Klimecki/Gmür 1998, S. 484), deren Aus-
gestaltung und Nutzung es zu untersuchen
gilt.Verhaltensweisen sind zudem Ergebnis
der jeweilig wechselseitig vorgenommenen
Zuschreibungen („Erwartungserwartun-
gen“), die in ihrer Konsequenz z.B. dazu
führen können, dass „win-win“-Situatio-
nen genutzt werden oder aber ein „Gefan-
genendilemma“ entsteht. In Letzterem
kann das Gesamtsystem Betrieb trotz
durchaus rationaler Beweggründe seiner
einzelnen Akteure mögliche Kooperations-
gewinne nicht realisieren. Dabei scheinen
Leitbilder und Vorurteile für die Akteure
oftmals wichtiger als die konkreten Situa-
tionen (mit ihren Problemlösungsmög-

samkeiten, die unter anderem an der Aus-
richtung am methodologischen Individua-
lismus ersichtlich sind.

4
Arbeitsrecht und Personal-
politik: Verbindungen

An die skizzierten Perspektiven anknüp-
fend wird nun ein Modell zur betrieblichen
Rezeption des Arbeitsrechts vorgestellt, das
das Verhalten der Akteure in Organisatio-
nen (insbesondere Personalverantwortli-
che) und das Verhalten der Organisationen
selbst beschreibt.

Wir unterscheiden dabei drei Ebenen,
wobei im Folgenden die Ebene der Organi-
sation und die Ebene der Akteure näher be-
schrieben werden. In diesem 3-Ebenen-
Modell werden die jeweils vorliegenden
„Teilrationalitäten“2 der Akteure in ihrem
Funktionszusammenhang berücksichtigt.
So erfolgt eine Beschreibung und Er-
klärung personalpolitischen Verhaltens im
Kontext sozialer und individueller Fakto-
ren. Dieser Ansatz folgt der Argumentati-
onsfigur Colemans (1995), mit der „Makro-
Variablen“ durch weitere Variablen auf der
Makro-Ebene unter Einbezug der Mikro-
Ebene erklärt werden.

Ebene 1: Gesamtwirtschaft
Recht und Wirtschaft bilden gesellschaftli-
che Teilsysteme (Funktionssysteme), die
durch den wirtschaftswissenschaftlichen
und den juristischen Diskurs repräsentiert
sind.

Ebene 2: Organisationen
Organisationen als korporative Akteure
und soziale Systeme eigener Art handeln
im Rahmen des Wirtschafts- und Rechts-
systems und orientieren dabei ihr Verhal-
ten an den Regeln dieser beiden Funktions-
systeme. Hier stellt sich die Frage, welche
konkreten Ziele und Aufgaben durch die
Personalpolitik verfolgt werden, die durch
Arbeitsrecht tangiert werden.3 Zu den we-
sentlichen von der Personalpolitik verfolg-
ten Aufgaben und Ziele zählen nach Nien-
hüser (2004, S. 229) folgende: Erstens gilt es,
die Produktionskosten zu senken, wobei
Recht entsprechende Kalküle berührt,
wenn beispielsweise ein gesetzlicher Min-
destlohn eingeführt wird. Zweitens sind die
Transaktionskosten im Rahmen der Perso-
nalarbeit zu senken, die ebenfalls durch Ar-

2 Angesichts beschränkter Informationen und be-
schränkter Informationsverarbeitungskapazität
existiert zweifellos begrenztes rationales Verhal-
ten. Dabei ist das Verhalten einzelner Akteure zu-
mindest bei wichtigen Entscheidungen relevant,
wobei sich dieses Verhalten nicht allein als Aus-
druck rationalen Entscheidens deuten lässt, auch
wenn es natürlich betriebliche „Situationslogiken“
(Popper) gibt, denen die Akteure im Durchschnitt
auch folgen. Jedoch ist diese Systemrationalität
wesentlich komplexer, als es sich in Modellen ab-
bildet. „Nutzen“ und „Kosten“ sind soziale Kon-
strukte, die sich nicht allein monetär ausdrücken
lassen. So ist z. B. Personalpolitik nicht nur be-
triebliches Beschäftigungsverhalten, wenn es sich
bei der Diskussion um den Kündigungsschutz zu-
gleich auch um einen Ausdruck der Auseinander-
setzung um betriebliche Machtverhältnisse han-
delt.

3 Dabei ist eine langfristige Personalstrategie von
den eher operativen Tätigkeiten zu unterscheiden.
Zwar kann sich Recht direkt auf das operative Ge-
schehen auswirken, wenn etwa rechtliche Rah-
menbedingungen für die Arbeitszeitgestaltung
geändert werden. Fraglich ist dagegen, ob und
wie sich mittelbare Effekte auf langfristige Strate-
gien nachweisen lassen (Klimecki/Gmür 1998, 
S. 481; Peuntner 2002, S. 305).
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dann auch personalpolitische Entschei-
dungen wie beispielsweise Beschäftigungs-
entscheidungen zählen. Diese innerbe-
triebliche Entscheidungsfindung ist in ge-
wachsene Strukturen eingebunden. Im Er-
gebnis entstehen Verhaltensweisen des
Betriebs auf der Meso-Ebene. In diesen
Grenzen verfügt die Personalpolitik zwar
über erhebliche Handlungsspielräume in
strategischer wie taktischer Hinsicht, je-
doch sind aufgrund der Bedeutung der
Mitbestimmung und der zentralen ökono-
mischen Bedeutung der Einstellungen und
Verhaltensweisen der Beschäftigten auch
für den wirtschaftlichen Erfolg die Belange
und Interessen der Beschäftigten zu
berücksichtigen (Oechsler 1998, S. 472ff.).
In der Aggregation wird damit auf der 
Meso-Ebene, ex post betrachtet, ein „Out-
put“ von Gütern und Dienstleistungen er-
zeugt, der mit einem bestimmten Beschäf-
tigungsumfang, einer bestimmten Anzahl
von Einstellungen und Entlassungen etc.
erstellt wurde (Abbildung 1). Diese einzel-
wirtschaftlichen Beschäftigungsvolumina
wiederum aggregieren sich schließlich zu
einem gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-
gungsvolumen auf der Makro-Ebene, das
als Arbeitsnachfrage wesentlich auf die
Struktur und Dynamik des Arbeitsmarktes
einwirkt.

Auf Grundlage dieses Bezugsrahmens
lassen sich nun auf den Stand der bisheri-
gen Forschung bezogene Hypothesen und
Fragestellungen einordnen, die sich auf das
Verhältnis von Arbeitsrecht und Personal-
politik beziehen und die den Ausgangs-
punkt für die qualitativ-empirische Unter-
suchung im AribA-Projekt bilden (siehe
Kapitel 5):

(1) Das Arbeitsrecht und seine Änderun-
gen sind Einflussgrößen, deren Bedeutung
z. B. durch die demografische oder techno-
logische Entwicklung relativiert wird. Ar-
beitsrecht wirkt zudem selektiv, wenn etwa
gezielt (z. B. durch Schwellenwerte) oder
faktisch bestimmte Betriebsgrößen oder
Branchen (z. B. weitgehend bei der Regu-
lierung und Deregulierung von Schein-
selbstständigkeit) angesprochen werden.

(2) Die Rolle des Arbeitsrechts für die Per-
sonalpolitik hängt zentral von den Kennt-
nissen und den subjektiven Vorstellungen
der Akteure ab. In Anbetracht der Fülle von
Details und Neuerungen im Arbeitsrecht
besteht eine erhebliche und verhaltens-
wirksame Differenz zwischen der „tatsäch-
lichen“, ohnehin häufig nicht eindeutigen
Rechtslage und der „vermeintlichen“
Rechtslage (Pfarr u.a. 2005).

(3) Entscheidungsträger in den Organisa-
tionen verfügen in einer gegebenen recht-
lichen Situation über erhebliche Hand-
lungsspielräume. Von wesentlichem Ein-
fluss auf das konkrete betriebliche Agieren
innerhalb dieser Wahlmöglichkeiten dürf-
ten neben der konkreten Kenntnis der Vor-
schriften und strukturellen Anforderungen
der Betriebe vor allem die individuellen Er-
fahrungen, Werte, Motivationen und Ein-
stellungen der Akteure auf Managemente-
bene sein.

(4) Die Betriebsgröße ist für den personal-
wirtschaftlichen Umgang mit dem Arbeits-
recht von Belang. Dies gilt nicht nur, weil
etwa das Kündigungsschutzgesetz Schwel-
lenwerte enthält, sondern auch, weil die

Funktionsweise einer Organisation von der
Betriebsgröße beeinflusst wird.

(5) Die wirtschaftliche Lage beeinflusst das
personalpolitische Verhalten von Organi-
sationen. Dies gilt nicht nur angesichts der
unterschiedlichen Bedeutung etwa des Per-
sonalabbaus, sondern auch für Felder wie
die Personalführung.

(6) Die Rolle des Personals für die Organi-
sation variiert. So impliziert Recht bzw. ei-
ne Rechtsänderung bei Organisationen,
deren Anteil der Personalkosten an den Ge-
samtkosten hoch ist (etwa Gebäudereini-
gung), andere Wirkungen als bei Unter-
nehmen mit einem niedrigen Personalkos-
tenanteil. Weiterhin unterscheidet sich der
Umgang mit dem Arbeitsrecht in Betrie-
ben, in denen das Humankapital sehr spe-
zifisch oder knapp ist, systematisch von an-
deren Betrieben.

(7) Organisationen müssen den Umgang
mit Recht lernen. Eine produktive Nutzung
des Arbeitsrechts für die Personalpolitik
bedarf gewisser Ressourcen. Diese Res-
sourcen sind in Unternehmen oftmals sehr
heterogen gestaltet (Alewell/Koller 2002).
Auch falsch wahrgenommene Restriktio-
nen wie der nur vermeintlich bestehende
Kündigungsschutz in Kleinstbetrieben
(Pfarr u.a. 2005, S. 29) sind u. U. hand-
lungsleitend.

(8) Betriebe sind oftmals hochkomplexe
sozio-technische Systeme, die sich u. a. in
ihren Organisationsstrukturen, ihrer Tech-
nologie, ihren Qualifikationsanforderun-
gen und ihrer Kultur unterscheiden. Dem-
entsprechend wirkt Recht spezifisch in der-
artigen Systemen.

(9) In den Organisationen besteht faktisch
trotz Gesetzgebung und Rechtsprechung
und der eben genannten Einflussgrößen
ein erheblicher personalpolitischer Spiel-
raum: So haben Unternehmen bei der Ge-
staltung ihrer Personalstruktur unter der
Nutzung vielfältiger rechtlicher Möglich-
keiten vielfältige Wahlmöglichkeiten. Zu
nennen wären hier z. B. die Festeinstellung
von Beschäftigten sowie alternativ die
durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz
eingeräumten Möglichkeiten zur Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen oder aber
die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern
(vgl. auch den Beitrag Schlese/Schramm/
Bulling-Chabalewski in diesem Heft).
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(10) Die Handlungsspielräume des Mana-
gements werden dabei durch die Existenz,
die Aufgaben und das Verhalten der be-
trieblichen Interessenvertretung beein-
flusst, wobei die innerbetriebliche Macht-
verteilung in zweierlei Hinsicht relevant ist:
Erstens existiert ein direkter Einfluss der
Interessenvertretung auf die Personalpoli-
tik. Zweitens stellt das Recht in innerbe-
trieblichen Verhandlungen, in der Mikro-
politik (Neuberger 1995, Nienhüser 1998)
eine Ressource dar, die bei einem konkre-
ten Anliegen gegebenenfalls gegen andere
Ressourcen getauscht wird.

(11) Dann schließlich stellt sich die Frage,
wie die mittelbaren Auswirkungen auf die
Funktionsfähigkeit der Organisationen
(Identifikation, Loyalität, Engagement) zu
bewerten sind, die z. B. einen Schutz der
Beschäftigten vor Willkür und dysfunktio-
naler Arbeitsplatzunsicherheit (Schramm
1992) zur Voraussetzung haben.

Durch die Betrachtung derartiger Zusam-
menhänge und die Beantwortung entspre-
chender Fragen wird die tatsächliche Rele-
vanz des Arbeitsrechts fassbar. Dabei kann
es – je nach Betriebsgröße, Personalkos-
tenintensität und Bedeutung des Personals
sowie wirtschaftlicher Lage – zu ganz unter-
schiedlichen Wirkzusammenhängen kom-
men, die bei einer makroökonomischen Be-
trachtung jeweils mit der Verbreitung be-
trieblicher Merkmale zu gewichten sind.

5
Zusammenfassung und
Ausblick

Die makroökonomische und juristische
Analyse der Beschäftigungswirkung des
Arbeitsrechts verfügt über charakteristi-
sche Stärken und Schwächen. So be-
schränkt sie sich hinsichtlich betrieblicher
Prozesse weitgehend, indem sie auf ver-
gleichsweise einfache Modelle zurück-
greift. Der juristische Diskurs wiederum
orientiert sich überwiegend am Rechts-
system selbst, sodass betriebs- und volks-
wirtschaftliche Erwägungen im Sinne sei-
ner Funktionstüchtigkeit oftmals zurück-
gestellt werden.

Der Beitrag hat grundlegende Perspek-
tiven aufgezeigt, aus denen die personal-
wirtschaftliche Rezeption des Arbeitsrechts
erfolgen kann. Diese eher ungewöhnliche
betriebswirtschaftliche, insbesondere per-
sonalpolitische Perspektive ermöglicht da-
bei Fragen und Antworten darauf, wie Ar-
beitsrecht tatsächlich in Betrieben rezipiert
und umgesetzt wird. Hierüber besteht auch
in der Personalwirtschaftslehre keine ein-
heitliche Vorstellung.Vorgestellt wurde da-
her ein Modell für die Rezeption des Ar-
beitsrechts durch die Personalpolitik, in
dessen Rahmen Fragen zur Wirkung des
Arbeitsrechts eingeordnet werden können.
Mit Hilfe des vorrangig mit qualitativen
Methoden arbeitenden Forschungsprojek-
tes AribA (Arbeitsrecht in der betrieblichen

Anwendung) zur betrieblichen Umsetzung
von Arbeitsrecht an der Universität Ham-
burg soll versucht werden, einige dieser
Fragen zu beantworten.4 So ist etwa das
Ausmaß von Fremd- und Selbstreferenz im
Umgang mit dem Recht empirisch zu be-
stimmen. Dazu muss die Wirkung des Ar-
beitsrechts zugleich auf der Ebene der
Funktionssysteme, der Organisationen
und der Akteure untersucht werden, um
ein adäquates Bild zu gewinnen. Metho-
disch sind leitfadengestützte Expertenin-
terviews besonders geeignet, individuelle
betriebliche Problemlagen sowie die damit
verbundenen Einstellungen und Motiva-
tionen der Personalverantwortlichen her-
auszuarbeiten (Bogner/Littig/Menz 2002).
Das Forschungsprojekt soll sowohl einen
theoretischen als auch einen empirischen
Beitrag zur Debatte über die Rolle des Ar-
beitsrechts in der betrieblichen Personal-
politik leisten. Aufgrund der bisherigen
Vorarbeiten kann davon ausgegangen wer-
den, dass Arbeitsrecht zum einen oftmals
viel mittelbarer und auch schwächer wirkt
als es gemeinhin erwartet wird. Zum ande-
ren gehen wir davon aus, dass Arbeitsrecht
auch anders wirken kann als so manche –
auch wissenschaftlich fundierte – Kontro-
verse vermuten lässt. Mit ersten umfassen-
den Forschungsergebnissen ist im Sommer
2006 zu rechnen.

4 Nähere Informationen über das AribA-Projekt
sind verfügbar unter: www.ariba-projekt.de
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